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Vorwort zur 7. Auflage

Das vorliegende Werk widmet sich in Zeiten eines stark expandierenden Marktes
medizinrechtlicher Literatur und überbordender Informationen den Grundlagen und
Grundfragen des Arztrechts, dem Kernstück des Medizinrechts. Es erschien erstmals im
Jahre 1977. Bis zur 5. Auflage im Jahre 1993 hat Adolf Laufs das Werk verfasst, die
6. Auflage 2009 in Co-Autorenschaft mit Christian Katzenmeier und Volker Lipp. An der
Neuauflage konnte Adolf Laufs nicht mehr mitwirken (Nachruf in MedR 2014, S. 73; zu
Leben und Werk s. MedR 2015, Heft 11).

Das Buch folgt der bewährten Aufteilung in dreizehn Kapitel. In Kapitel I „Wesen und
Inhalt des Medizinrechts“ zeigte Adolfs Laufs über Jahrzehnte die großen Entwicklungs-
linien auf und arbeitete die zentralen Fragestellungen heraus, es wurde von Christian
Katzenmeier behutsam bearbeitet. Kapitel VII und VIII wurden von Volker Lipp neu
geschrieben. Die Verfasser haben das Werk auf den Stand Januar 2015 gebracht, vereinzelt
konnte auch noch später erschienene Rechtsprechung und Literatur berücksichtigt wer-
den.

Köln/Göttingen, im Mai 2015 Christian Katzenmeier und Volker Lipp

Vorwort zur 6. Auflage

Seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches im Jahre 1977 hat sich das Arztrecht
durch eine große Zahl einschlägiger Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Richtlinien,
Richtersprüche aus fast allen Gerichtszweigen und nicht zuletzt eine kaum mehr über-
schaubare juristische Literatur fortwährend und dynamisch entwickelt. Die fünfte Auflage
ist mit dem Autor in die Jahre gekommen, der sich nun über die Mitwirkung jüngerer,
tatkräftiger Kollegen freut. Sie werden das Werk über die sechste Auflage hinaus wei-
terführen. Seinen Titel behielt es mit Grund, das freiheitliche und ausgewogene Recht des
Arzt-Patient-Verhältnisses bleibt das ausstrahlende Zentrum des sich ausrundenden Medi-
zinrechts. Es galt Schritt zu halten mit den aktuellen Rechtsentwicklungen, aber auch
Bewährtes und Unabdingbares weiterzugeben. Die Autoren sind den juristischen Ereig-
nissen bis zum Ende des Jahres 2008, bisweilen auch darüber hinaus gefolgt, ohne ihr
Werk bei allem Zuwachs zu einem Handbuch anschwellen zu lassen. Sie danken dem
Verlag für Zuspruch und Geduld.

Heidelberg, im April 2009 Adolf Laufs
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